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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, Paul Knoblach, Ludwig 
Hartmann, Claudia Köhler, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim Pargent, Stephanie 
Schuhknecht, Dr. Markus Büchler, Patrick Friedl, Barbara Fuchs, Mia Goller, 
Christian Hierneis, Ursula Sowa, Martin Stümpfig, Laura Weber und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Tragende Schafe und Ziegen dürfen nicht geschlachtet werden – Erweiterung des 
bestehenden Abgabeverbotes um diese Tierarten 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, 

1. sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, das Tiererzeugnisse-Handels-Verbotsge-
setz (TierErzHaVerbG) dahingehend anzupassen, dass die Ausnahme des Abga-
beverbotes für Schafe und Ziegen gestrichen wird. 

2. per Erlass die Abgabe von Schafen und Ziegen, die sich im letzten Drittel der Träch-
tigkeit befinden, zum Zweck der Schlachtung zu untersagen, solange das  
TierErzHaVerbG noch nicht geändert ist. 

3. die Anzahl aller Säugetiere, einschließlich Schafen und Ziegen, die sich im letzten 
Drittel der Trächtigkeit befinden und an Schlachtstätten angeliefert werden, statis-
tisch zu erfassen. 

 

 

Begründung: 

Seit September 2017 gilt mit Inkrafttreten des § 4 des TierErzHaVerbG ein Verbot der 
Abgabe von Säugetieren zum Zweck der Schlachtung, wenn sie sich im letzten Drittel 
der Trächtigkeit befinden. Das Gesetz dient dem Schutz des ungeborenen Lebens  
(BT-Drs. 18/12085, S. 1). Ausnahme gelten bei tierärztlicher Indikation, im Tierseu-
chenfall und bei Notschlachtungen. Schafe und Ziegen sind bisher von den Bestimmun-
gen des TierErzHaVerbG ausgenommen. 

Der Schlachtung der hochtragenden Tiere geht eine Betäubung voraus, die zur Be-
wusstlosigkeit führt, den Fötus jedoch nicht erreicht. Er stirbt zeitverzögert nach der 
Entblutung des Muttertieres durch den Abfall des Sauerstoffgehaltes im Blut, was bis 
zu 30 Minuten lang dauern kann (EFSA AHAW Panel, 2017). Da das Schmerzempfin-
den bei Säugetierföten spätestens im letzten Drittel der Trächtigkeit ausgebildet ist und 
davon ausgegangen wird, bzw. nicht ausgeschlossen werden kann, dass der verzö-
gerte Eintritt des Todes für die Föten mit Schmerzen und Leiden verbunden ist, wurde 
die Abgabe hochtragender Rinder und Sauen zur Schlachtung verboten. 

Ethische und wissenschaftliche Erwägungen sprechen gleichermaßen gegen die 
Schlachtung von hochtragenden Schafen und Ziegen. 



Drucksache 19/9071 Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode Seite 2 

 

Bei der Verabschiedung des TierErzHaVerbG wurde die Ausnahme des Abgabeverbots 
von kleinen Wiederkäuern damit begründet, dass ihre Haltungsbedingungen sich stark 
von denen anderer Nutztierarten wie Rindern und Schweinen unterscheiden würden 
und es nicht sicher sei, ob Trächtigkeitsuntersuchungen unter extensiven Haltungsbe-
dingungen möglich und Managementmaßnahmen zur Verhinderung von Trächtigkeiten 
umsetzbar seien. 

Inzwischen liegen hierzu ausreichend wissenschaftliche und praktische Erkenntnisse 
vor, um eine Aufnahme von Schafen und Ziegen in den Anwendungsbereich der Rege-
lung des § 4 zu rechtfertigen. Beispielsweise ist es mit mobilen Ultraschallgeräten mög-
lich, die Trächtigkeit auch bei extensiv gehaltenen Schafen und Ziegen festzustellen 
und Managementmaßnahmen sind durchführbar. 

Für das an Schlachthöfen beschäftigte Personal stellt es eine erhebliche psychische 
Belastung dar, wenn sie hochtragende Schafe und Ziegen schlachten und das Veren-
den der Föten erleben müssen. 

Vor allem bei Rindern ist seit Inkrafttreten des § 4 TierErzHaVerbG ein deutlicher Rück-
gang von tragend an Schlachthöfen angelieferten Tieren zu verzeichnen. Ein Abgabe-
verbot von tragenden Schafen und Ziegen würde einen solchen Effekt auch für diese 
Tierarten erwarten lassen. Zudem würde eine Anpassung des TierErzHaVerbG Rechts-
sicherheit schaffen. Für die amtlichen Veterinäre würde es eine Entlastung ihrer Arbeit 
darstellen, wenn sie eine direkte Möglichkeit erhalten, die Anlieferung von hochtragen-
den kleinen Wiederkäuern an Schlachthöfe direkt zu ahnden. 

Aus Gründen des Tierschutzes, des Verbraucherschutzes und des Arbeitsschutzes 
sollte die Gesetzeslücke im TierErzHaVerbG möglichst schnell geschlossen werden. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, Paul Knoblach 
u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 19/9071 

Tragende Schafe und Ziegen dürfen nicht geschlachtet werden - Erweiterung 
des bestehenden Abgabeverbotes um diese Tierarten 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Paul Knoblach 
Mitberichterstatter: Benno Zierer 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz feder-
führend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht 
befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 33. Sitzung am  
29. Januar 2026 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Alexander Flierl 
Vorsitzender 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Ilse Aigner



Präsidentin Ilse Aigner: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten, Europaangelegenheiten und Anträge, die gem. § 

59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die endgültige Abstimmliste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der endgültigen Abstimmliste einver­

standen ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist das ganze Hohe Haus. Gibt 

es Gegenstimmen? – Das sehe ich nicht. Enthaltungen? – Das sehe ich auch nicht. 

Damit werden diese Voten vom Landtag übernommen.
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Beschlussempfehlungen der Ausschüsse, die der 
Abstimmung über die Verfassungsstreitigkeiten, 
Europaangelegenheiten und nicht einzeln zu beratenden 
Anträge zugrunde gelegt wurden (Tagesordnungspunkt 2) 
 
Es bedeuten: 
(E)  einstimmige Zustimmungsempfehlung des Ausschusses 
(G)  Zustimmungsempfehlung des Ausschusses mit Gegenstimmen 
(ENTH) Zustimmungsempfehlung des Ausschusses mit Enthaltungen 
  oder 
  Enthaltung einer Fraktion im Ausschuss 
(A)  Ablehnungsempfehlung des Ausschusses oder 
  Ablehnung einer Fraktion im Ausschuss 
(Z)  Zustimmung einer Fraktion im Ausschuss 

Verfassungsstreitigkeiten 

1. Schreiben des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom 18. Februar 2026 
(Vf.3-VII-26) betreffend 
Antrag auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit 
1. des Art. 21 Abs. 1 a der Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, 797, BayRS 2020-1-1-l), 
die zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025 (GVBl. S. 637) 
geändert worden ist, 
2. des Art. 15 Abs. 1 a der Landkreisordnung (LKrO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 826, BayRS 2020-3-1-l), die 
zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025 (GVBl. S. 637) 
geändert worden ist, 
3. des Art. 15 Abs. 1 a der Bezirksordnung (BezO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. August 1998 GVBl. S. 850, BayRS 2020-4-2-l), die 
zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025 (GVBl. S. 637) 
geändert worden ist 
PII-3001-2-45 
Drs. 19/10803 (G) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration 
 
I. Der Landtag beteiligt sich an dem Verfahren. 
II. Die Klage ist zulässig, aber unbegründet. 
III. Zum Vertreter des Landtags wird der Abgeordnete  
 Dr. Alexander Dietrich bestimmt. 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z A Z Z 
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2. Meinungsverschiedenheit  
(Vf.2-VIII-26 Bayerischer Verfassungsgerichtshof) 
zwischen der Antragstellerin 
Fraktion Alternative für Deutschland im Bayerischen Landtag 
und den Antragsgegnerinnen 
1. CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag 
2. Fraktion FREIE WÄHLER im Bayerischen Landtag 
3. Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Bayerischen Landtag 
4. Bayern SPD-Landtagsfraktion 
5. Bayerische Staatsregierung 
vom 18. Februar 2026 über die Frage, ob 
1. Art. 21 Abs. 1 a der Gemeindeordnung (GO) in der Fassung  
der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, 797,  
BayRS 2020-1-1-l), die zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom  
23. Dezember 2025 (GVBl. S. 637) geändert worden ist, 
2. Art. 15 Abs. 1 a der Landkreisordnung (LKrO) in der Fassung  
der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 637)  
geändert worden ist, 
3. Art. 15 Abs. 1 a der Bezirksordnung (BezO) in der Fassung  
der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 850,  
BayRS 2020-4-2-l), die zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom  
23. Dezember 2025 (GVBl. S. 637) geändert worden ist, 
die Bayerische Verfassung verletzen. 
 
PII-3001-4-4-1 
Drs. 19/10802 (G) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration 
 
I. Der Landtag beteiligt sich an dem Verfahren. 
II. Die Klage ist zulässig, aber unbegründet. 
III. Zum Vertreter des Landtags wird der Abgeordnete  
 Dr. Alexander Dietrich bestimmt. 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z A Z Z 
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Europaangelegenheiten 

3. Antrag der Abgeordneten Florian Streibl, Felix Locke,  
Ulrike Müller u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER), 
Dr. Gerhard Hopp, Kerstin Schreyer, Martin Wagle u.a. CSU 
Subsidiarität 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments  
und des Rates über saubere Unternehmensfahrzeuge 
COM(2025) 994 final 
BR-Drs. 57/26  
Drs. 19/10398, 19/11074 
 
Votum des federführenden Ausschusses für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z Z A A 

4. Antrag der Abgeordneten Dr. Gerhard Hopp, Alexander Flierl, 
Tanja Schorer-Dremel u.a. CSU, 
Florian Streibl, Felix Locke, Ulrike Müller u.a.  
und Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Subsidiarität 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments  
und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/631 in Bezug auf 
CO2-Emissionsnormen für neue leichte Nutzfahrzeuge und die 
Fahrzeugkennzeichnung sowie zur Aufhebung der Richtlinie 1999/94/EG; 
COM(2025) 995 final 
BR-Drs. 68/26 
Drs. 19/10791, 19/11075 
 
Votum des federführenden Ausschusses für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z Z A A 
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5. Konsultationsverfahren der Europäischen Union 
 
Justiz und Grundrechte 
Grenzüberschreitende justizielle Zusammenarbeit –  
Überarbeitung der Eurojust-Verordnung (Folgenabschätzung) 
02.12.2025 - 24.02.2026 
Drs. 19/9800, 19/11038 
 
Votum des endberatenden Ausschusses für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 
 
Der Bayerische Landtag gibt die auf Drs. 19/11038 veröffentlichte 
Stellungnahme ab. 
Der Beschluss des Bayerischen Landtags wird unmittelbar an die Europäische 
Kommission, das Europäische Parlament, den Ausschuss der Regionen und 
den Deutschen Bundestag übermittelt. 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z Z Z Z 

6. Konsultationsverfahren der Europäischen Union 
 
Lebensmittelsicherheit 
Verordnung über Biozidprodukte – Bewertung 
11.12.2025 - 05.03.2026 
Drs. 19/10698, 19/11036 
 
Votum des endberatenden Ausschusses für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 
 
Der Bayerische Landtag gibt die auf Drs. 19/11036 veröffentlichte 
Stellungnahme ab. 
Der Beschluss des Bayerischen Landtags wird unmittelbar an die Europäische 
Kommission, das Europäische Parlament, den Ausschuss der Regionen und 
den Deutschen Bundestag übermittelt. 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z Z Z Z 
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Anträge 

7. Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Benjamin Adjei u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Medienkompetenz statt Verbote:  
Kluge Lösungen für unsere Jugend im digitalen Zeitalter! 
Drs. 19/8771, 19/10692 (A) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Arbeit und Soziales, Jugend und Familie 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

A A ENTH Z ENTH 

8. Antrag der Abgeordneten Gerd Mannes, Harald Meußgeier,  
Christin Gmelch und Fraktion (AfD) 
Wirtschaftsschädliche CO2-Bepreisung zurücknehmen:  
Taten statt Populismus! 
Drs. 19/8842, 19/10632 (A) 
 
Über den Antrag wird gesondert beraten. 

9. Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Ursula Sowa u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Vereinfachung und Praxistauglichkeit der KfW-Baudarlehen 
Drs. 19/8901, 19/10696 (A) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Wohnen, Bau und Verkehr 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

A A A Z ENTH 

10. Antrag der Abgeordneten Thomas Huber,  
Prof. Dr. Winfried Bausback, Martina Gießübel u.a. CSU, 
Florian Streibl, Felix Locke, Anton Rittel u.a.  
und Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Verwaltung entbürokratisieren I:  
Verwaltungsvereinfachung bei Transferleistungen 
Drs. 19/8931, 19/10693 (G) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Arbeit und Soziales, Jugend und Familie 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z Z Z A 
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11. Antrag der Abgeordneten Thomas Huber,  
Prof. Dr. Winfried Bausback, Martina Gießübel u.a. CSU, 
Florian Streibl, Felix Locke, Anton Rittel u.a.  
und Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Verwaltung entbürokratisieren II: Sozialverwaltung durch besseres 
Zusammenspiel der Akteure effizienter gestalten 
Drs. 19/8932, 19/10694 (E) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Arbeit und Soziales, Jugend und Familie 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z Z Z Z 

12. Antrag der Abgeordneten Thomas Huber,  
Prof. Dr. Winfried Bausback, Martina Gießübel u.a. CSU, 
Florian Streibl, Felix Locke, Anton Rittel u.a.  
und Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Verwaltung entbürokratisieren III: Bürokratie durch 
Registermodernisierung und Once-Only-Prinzip abbauen 
Drs. 19/8933, 19/9831 (E) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für Wirtschaft, 
Landesentwicklung, Energie, Medien und Digitalisierung 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z Z Z Z 

13. Antrag der Abgeordneten Petra Högl, Alexander Flierl, 
Tanja Schorer-Dremel u.a. CSU, 
Florian Streibl, Felix Locke, Benno Zierer u.a.  
und Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Programm „KlimaWildnis“ des Bundesministeriums für Umwelt, 
Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit 
Drs. 19/8939, 19/10633 (G) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Umwelt und Verbraucherschutz 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z A Z Z 
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14. Antrag der Abgeordneten Nicole Bäumler, Dr. Simone Strohmayr, 
Holger Grießhammer u.a. SPD 
Bericht zum Modellversuch zur Förderung rechenschwacher Schülerinnen 
und Schüler an weiterführenden Schulen 
Drs. 19/8973, 19/10716 (E) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Bildung und Kultus 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z Z Z Z 

15. Antrag der Abgeordneten Roland Magerl, Elena Roon,  
Franz Schmid u.a. und Fraktion (AfD) 
Starke Teilhabe: Prüfungsgebühren für Gebärdensprachdolmetscher  
in Bayern abschaffen! 
Drs. 19/8987, 19/10717 (A) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Bildung und Kultus 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

A A Z A A 

16. Antrag der Abgeordneten Doris Rauscher, Florian von Brunn, 
Holger Grießhammer u.a. SPD 
Recht auf Analog!  
Drs. 19/9065, 19/10695 (A) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Arbeit und Soziales, Jugend und Familie 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

A A ENTH ENTH Z 

17. Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Paul Knoblach u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Tragende Schafe und Ziegen dürfen nicht geschlachtet werden - 
Erweiterung des bestehenden Abgabeverbotes um diese Tierarten 
Drs. 19/9071, 19/10634 (A) 
 
Über den Antrag wird gesondert beraten. 
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18. Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Cemal Bozoğlu u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Gemeinsam gegen Antiziganismus I: Planungssicherheit für die  
„Melde- und Informationsstelle Antiziganismus in Bayern“ (MIA Bayern)  
Drs. 19/9074, 19/10729 (A) 
 
Über den Antrag wird gesondert beraten. 

19. Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Cemal Bozoğlu u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Gemeinsam gegen Antiziganismus II: Vertretung des Landesverbandes 
der Sinti und Roma im Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks  
und im Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien 
Drs. 19/9075, 19/10730 (A) 
 
Über den Antrag wird gesondert beraten. 

20. Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Cemal Bozoğlu u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Gemeinsam gegen Antiziganismus III: 
Bekämpfung des Antiziganismus in Südosteuropa  
Drs. 19/9076, 19/10731 (A) 
 
Über den Antrag wird gesondert beraten. 

21. Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Cemal Bozoğlu u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Gemeinsam gegen Antiziganismus IV: 
Antidiskriminierungsberatung des Landesverbandes  
der Sinti und Roma in Bayern sichern 
Drs. 19/9077, 19/10732 (A) 
 
Über den Antrag wird gesondert beraten. 

22. Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Mia Goller u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Verbindliche Herkunfts- und Haltungskennzeichnungen  
für tierische Produkte vor dem Hintergrund des geplanten  
EU-Mercosur-Handelsabkommens 
Drs. 19/9078, 19/10635 (A) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Umwelt und Verbraucherschutz 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

A A A Z Z 
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23. Antrag der Abgeordneten Florian Streibl, Felix Locke, 
Dr. Martin Brunnhuber u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER), 
Dr. Ute Eiling-Hütig, Tanja Schorer-Dremel, Konrad Baur u.a. CSU 
Förderung der Medienkompetenz an Schulen –  
Handyverbot allein reicht nicht! 
Drs. 19/9090, 19/10718 (E) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Bildung und Kultus 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z Z Z Z 

24. Antrag der Abgeordneten Florian Streibl, Felix Locke, 
Dr. Martin Brunnhuber u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER), 
Dr. Ute Eiling-Hütig, Tanja Schorer-Dremel, Konrad Baur u.a. CSU 
G9 auf der Zielgeraden – Bericht zur Umsetzung eines 
bildungspolitischen Meilensteins 
Drs. 19/9091, 19/10719 (ENTH) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Bildung und Kultus 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z ENTH Z Z 

25. Antrag der Abgeordneten Andreas Jurca, Andreas Winhart,  
Johann Müller und Fraktion (AfD) 
Verzögerte Auszahlung staatlicher Fördermittel –  
strukturelle Entlastung der Landkreise bei Zwischenfinanzierungen 
Drs. 19/9094, 19/10683 (A) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Staatshaushalt und Finanzfragen 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

A A Z A A 
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26. Antrag der Abgeordneten Florian Streibl, Felix Locke,  
Marina Jakob u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER), 
Alexander Flierl, Tanja Schorer-Dremel, Volker Bauer u.a. CSU 
Angemessene Ausgestaltung von Ausgleichs-  
und Kompensationsmaßnahmen sowie artenschutzrechtlichen Gutachten 
bei Bauvorhaben zum Schutz von „Leib und Leben“  
Drs. 19/9095, 19/10636 (G) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Umwelt und Verbraucherschutz 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z Z A ENTH 

27. Antrag der Abgeordneten Bernhard Seidenath, Thomas Huber, 
Tanja Schorer-Dremel u.a. CSU, 
Florian Streibl, Felix Locke, Susann Enders u.a.  
und Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Solidarität mit Parkinson-Erkrankten:  
Durch Fakten Versorgung verbessern 
Drs. 19/9108, 19/10687 (E) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Gesundheit, Pflege und Prävention 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z Z Z Z 

28. Antrag der Abgeordneten Bernhard Seidenath,  
Tanja Schorer-Dremel, Dr. Andrea Behr u.a. CSU, 
Florian Streibl, Felix Locke, Susann Enders u.a.  
und Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Mehr Erwachsene gegen Hepatits B impfen! 
Drs. 19/9109, 19/10688 (E) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Gesundheit, Pflege und Prävention 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z Z Z Z 
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29. Antrag der Abgeordneten Petra Guttenberger,  
Michael Hofmann, Dr. Alexander Dietrich u.a. CSU 
Notwendige Reform der Asylverfahrensberatung vorantreiben! 
Drs. 19/9123, 19/10677 (G) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z Z A A 

30. Antrag der Abgeordneten Katrin Ebner-Steiner,  
Christoph Maier, Martin Böhm u.a. und Fraktion (AfD) 
Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Aufklärung  
eines möglichen Fehlverhaltens von Mitgliedern der Staatsregierung  
und des Landtags im Zusammenhang mit dem von der  
Weimer Media Group ausgerichteten Ludwig-Erhard-Gipfel,  
insbesondere bezüglich der Teilnahme an durch die Weimer Media Group 
verkauften Treffen mit Spitzenpolitikern, eines möglichen Fehlverhaltens 
der Weimer Media Group im Zusammenhang mit dem  
Ludwig-Erhard-Gipfel, sowie eines möglichen Fehlverhaltens  
von bayerischen Behörden und bayerischen Staatsunternehmen, 
insbesondere der finanziellen Förderung des Ludwig-Erhard-Gipfels  
und einer möglichen intransparenten Einflussnahme durch die von der 
Weimer Media Group verkauften Treffen auf Gesetzgebungsverfahren 
und Verwaltungsführung in Bayern sowie auf das Verhalten des 
Freistaates bei Gesetzgebungsverfahren im Bundesrat 
Drs. 19/9147, 19/10678 (A) 
 
Über den Antrag wird gesondert beraten. 

31. Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Christian Zwanziger u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Stärkung der Schulleitungen in Bayern I: Einführung erweiterter 
Schulleitungen an allen Schularten in Bayern 
Drs. 19/9208, 19/10720 (A) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Bildung und Kultus 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

A A A Z Z 
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32. Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Christian Zwanziger u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Stärkung der Schulleitungen in Bayern II: Netzwerkstrukturen für 
Austausch, Unterstützung und Professionalisierung in Bayern schaffen 
Drs. 19/9209, 19/10721 (A) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Bildung und Kultus 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

A A A Z Z 

33. Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Christian Zwanziger u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Stärkung der Schulleitungen in Bayern III:  
Mehr Leitungszeit für Schulleitungen! 
Drs. 19/9210, 19/10722 (A) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Bildung und Kultus 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

A A A Z Z 

34. Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Christian Zwanziger u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Stärkung der Schulleitungen in Bayern IV: Mehr Frauen in Führung. 
Mentoring- und Entwicklungsprogramm für weibliche Schulleitungen  
und Führungskräftenachwuchs in Bayern 
Drs. 19/9211, 19/10723 (A) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Bildung und Kultus 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

A A A Z Z 
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35. Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Christian Zwanziger u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Stärkung der Schulleitungen in Bayern V:  
mehr Perspektiven, Qualifizierung und Unterstützung  
für zukünftige Führungskräfte im Bildungssystem 
Drs. 19/9212, 19/10724 (A) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Bildung und Kultus 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

A A ENTH Z Z 

36. Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Christian Zwanziger u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Stärkung der Schulleitungen in Bayern VI: Jetzt Jobsharing und 
Teilzeitmodelle für Schulleitungen aller Schularten ermöglichen! 
Drs. 19/9213, 19/10725 (A) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Bildung und Kultus 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

A A A Z Z 

37. Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Gabriele Triebel u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Wo will die Staatsministerin für Unterricht und Kultus hin?  
Transparenz schaffen für klare Zielvorstellungen auf allen Ebenen! 
Drs. 19/9220, 19/10726 (A) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Bildung und Kultus 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

A A A Z Z 

38. Antrag der Abgeordneten Rene Dierkes, Christoph Maier,  
Dieter Arnold u.a. und Fraktion (AfD) 
Sicherheitsüberprüfung und Datenabgleich bei Einbürgerungen 
vollständig digitalisieren und vereinheitlichen – Bundesratsinitiative  
des Freistaates 
Drs. 19/9234, 19/10679 (A) 
 
Über den Antrag wird gesondert beraten. 
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39. Antrag der Abgeordneten Rene Dierkes, Christoph Maier,  
Dieter Arnold u.a. und Fraktion (AfD) 
Belastungsgrenzen in der kommunalen Asylunterbringung  
rechtssicher verankern 
Drs. 19/9235, 19/10680 (A) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

A A Z A A 

40. Antrag der Abgeordneten Rene Dierkes, Christoph Maier,  
Dieter Arnold u.a. und Fraktion (AfD) 
Forensisch-psychiatrische Kapazitäten und Verfahren für psychisch 
auffällige oder gefährliche Ausländer im Freistaat ausbauen  
und koordinieren 
Drs. 19/9244, 19/10689 (A) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Gesundheit, Pflege und Prävention 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

A A Z A A 

41. Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Katrin Ebner-Steiner, 
Christoph Maier, Martin Böhm u.a. und Fraktion (AfD) 
Verwaltungsrevolution 4.0 für Bayern: Digital, schlank, bürgerfreundlich 
Drs. 19/9257, 19/10691 (A) 
 
Über den Antrag wird gesondert beraten. 

42. Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Patrick Friedl u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Invasive Arten in Bayern: Aktuelle Lage und Zukunftsstrategien 
Drs. 19/9331, 19/10637 (A) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Umwelt und Verbraucherschutz 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

A A ENTH Z Z 
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43. Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Toni Schuberl u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Ja zu moderner Drogenpolitik, nein zu populistischen Blockaden! 
Drs. 19/9372, 19/10690 (A) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Gesundheit, Pflege und Prävention 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

A A A Z Z 

44. Antrag der Abgeordneten Roland Magerl, Elena Roon,  
Franz Schmid u.a. und Fraktion (AfD) 
Kosten für unbegleitete minderjährige Ausländer endlich  
gegenüber dem Bund einfordern und abrechnen! 
Drs. 19/9411, 19/10681 (A) 
 
Über den Antrag wird gesondert beraten. 

45. Antrag der Abgeordneten Kristan Freiherr von Waldenfels, 
Maximilian Böltl, Daniel Artmann u.a. CSU 
Finanzielle Bildung an allen Schulen stärken 
Drs. 19/9483, 19/10727 (E) 
 
Über den Antrag wird gesondert beraten. 

46. Antrag der Abgeordneten Jürgen Baumgärtner, Josef Zellmeier, 
Michael Hofmann u.a. CSU, 
Florian Streibl, Felix Locke, Felix Freiherr von Zobel u.a.  
und Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Steuerliche Förderung Wohnungsbau I:  
Steuerliche Förderung von familiengerechtem Mietwohnungsbau 
Drs. 19/9498, 19/10684 (E) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Staatshaushalt und Finanzfragen 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z Z Z Z 
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47. Antrag der Abgeordneten Jürgen Baumgärtner, Josef Zellmeier, 
Michael Hofmann u.a. CSU, 
Florian Streibl, Felix Locke, Felix Freiherr von Zobel u.a.  
und Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Steuerliche Förderung Wohnungsbau II: 
„Nägel mit Köpfen“ beim Wohnungsbau – Rückkehr zur bewährten 
steuerlichen Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum! 
Drs. 19/9499, 19/10685 (E) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Staatshaushalt und Finanzfragen 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z Z Z Z 

48. Antrag der Abgeordneten Maximilian Böltl, Jürgen Baumgärtner, 
Kerstin Schreyer u.a. CSU, 
Florian Streibl, Felix Locke, Martin Behringer u.a.  
und Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Steuerliche Förderung Wohnungsbau III: 
Baukasten als Bauturbo – steuerliche Erleichterungen  
für mehr Wohnungen 
Drs. 19/9500, 19/10686 (E) 
 
Über den Antrag wird gesondert beraten. 

49. Antrag der Abgeordneten Petra Guttenberger, Peter Wachler, 
Dr. Alexander Dietrich u.a. CSU, 
Florian Streibl, Felix Locke, Alexander Hold u.a.  
und Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Trennungsgebot bei Abschiebungshaft abschaffen:  
Erhöhung der Haftplatzkapazitäten und Bürokratieabbau  
Drs. 19/9508, 19/10682 (G) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z Z A A 

50. Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Cemal Bozoğlu u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Gemeinsam gegen Antiziganismus V – Einrichtung der Stelle eines 
unabhängigen Beauftragten gegen Antiziganismus  
und für das Leben der Sinti und Roma  
Drs. 19/9525, 19/10733 (A) 
 
Über den Antrag wird gesondert beraten. 
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51. Antrag der Abgeordneten Rene Dierkes, Martin Böhm,  
Dieter Arnold u.a. und Fraktion (AfD) 
Politische Chancengleichheit auch im digitalen Raum verwirklichen –  
Die Verordnung (EU) 2024/900 über die Transparenz  
und das Targeting politischer Werbung aufheben 
Drs. 19/9663, 19/10734 (A) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

A A Z A A 

52. Antrag der Abgeordneten Dr. Ute Eiling-Hütig, Dr. Gerhard Hopp, 
Thomas Huber u.a. und Fraktion (CSU), 
Florian Streibl, Felix Locke, Ulrike Müller u.a.  
und Fraktion (FREIE WÄHLER), 
Katharina Schulze, Johannes Becher, Cemal Bozoğlu u.a.  
und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), 
Holger Grießhammer, Markus Rinderspacher, Volkmar Halbleib u.a.  
und Fraktion (SPD) 
Antiziganismus entschieden entgegentreten –  
Sinti und Roma in Bayern stärken 
Drs. 19/9815, 19/10735 (G) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z A Z Z 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, Paul Knoblach, 
Ludwig Hartmann, Claudia Köhler, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim Pargent, 
Stephanie Schuhknecht, Dr. Markus Büchler, Patrick Friedl, Barbara Fuchs, Mia 
Goller, Christian Hierneis, Ursula Sowa, Martin Stümpfig, Laura Weber und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/9071, 19/10634 

Tragende Schafe und Ziegen dürfen nicht geschlachtet werden – 
Erweiterung des bestehenden Abgabeverbotes um diese Tierarten 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Tobias Reiß 

I. Vizepräsident 

 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher
Abg. Paul Knoblach
Abg. Dr. Petra Loibl
Abg. Christin Gmelch
Abg. Benno Zierer
Abg. Anna Rasehorn



Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Ich rufe den Tagesordnungs-

punkt 8 auf:

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, Paul Knoblach 

u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Tragende Schafe und Ziegen dürfen nicht geschlachtet werden - Erweiterung 

des bestehenden Abgabeverbotes um diese Tierarten (Drs. 19/9071)

Ich eröffne die Aussprache. Der erste Redner ist der Kollege Paul Knoblach für die 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

Paul Knoblach (GRÜNE): Sehr geehrtes Präsidium, werte Kolleginnen und Kollegen! 

Ich stelle heute diesen Antrag zum zweiten Mal zur Debatte. Die erste Debatte dar-

über hatten wir Ende letzten Jahres im Umweltausschuss. Liebe Kolleginnen und Kol-

legen, einige von Ihnen waren bei dieser ersten Debatte dabei, freilich nicht alle. Wir 

GRÜNEN und ich meinen, es ist es wert, sich diese Sache noch einmal zu Gemüte zu 

führen, in der Hoffnung, dass wir dafür eine Mehrheit erhalten. Es ist absolut plausibel 

und mehr als klar, dass man so vorgeht, wie wir es uns mit diesem Antrag wünschen.

Der Antrag trägt den Titel:

"Tragende Schafe und Ziegen dürfen nicht geschlachtet werden – Erweiterung 

des bestehenden Abgabeverbotes um diese Tierarten",

und lautet wie folgt:

"Die Staatsregierung wird aufgefordert,

1. sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, das Tiererzeugnisse-Handels-Ver-

botsgesetz (TierErzHaVerbG) dahingehend anzupassen, dass die Ausnahme des 

Abgabeverbotes für Schafe und Ziegen gestrichen wird."

Das hört sich ziemlich technisch an; dahinter verbirgt sich aber weit mehr als das. Wir 

fordern mit dem Antrag außerdem:
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"2. per Erlass die Abgabe von Schafen und Ziegen, die sich im letzten Drittel der 

Trächtigkeit befinden, zum Zweck der Schlachtung zu untersagen, […]

3. die Anzahl aller Säugetiere einschließlich Schafen und Ziegen, die sich im 

letzten Drittel der Trächtigkeit befinden […], statisch zu erfassen."

Die Begründung ist weit weniger technisch formuliert. Diese Abgabe und die darauffol-

gende Schlachtung von Säugetieren im letzten Trächtigkeitsdrittel sind bei Rindern 

und Schweinen bereits per Gesetz untersagt. Wir sprechen heute über eine Ausnah-

me, die man diesbezüglich für Schafe und Ziegen macht.

Ich möchte Sie jetzt gedanklich in eine Schlachtstätte führen. Ich schildere Ihnen, 

worüber wir heute reden. Ein Muttertier – ein Schaf oder eine Ziege – wird im letzten 

Trächtigkeitsdrittel angeliefert und zur Schlachtung gebracht. Das Muttertier wird vor 

der Schlachtung betäubt, wie das gesetzlich vorgeschrieben ist. Das geschieht regel-

gerecht. Das Muttertier wird aufgeschnitten, und der Fötus purzelt heraus. Der Fötus 

ist dabei nicht betäubt, weil die Betäubung in dieser kurzen Zeit, die bis zur Tötung 

des Muttertieres verstreichen darf, nicht auf den Fötus wirkt. In dieser kurzen Zeit ist 

der Fötus nicht betäubt. Der Bauch des Muttertieres wird geöffnet, und der Fötus fällt 

zu Boden. Er liegt dann auf dem Fußboden in der Schlachtstätte. Das tierärztliche 

Personal muss und kann nicht anders als zusehen, wie dieser Fötus über einen 

Zeitraum von bis zu 30 Minuten erstickt, weil er nicht mehr vom Muttertier versorgt 

wird. Es gibt keine technische Lösung, um diesem Fötus das Leiden zu ersparen und 

diesen ebenso zu betäuben wie das Muttertier. Eine entsprechende Einrichtung gibt 

es leider nicht. Das Schlachtstättenpersonal hat das gleiche Bild vor sich. Ich kann mir 

kaum einen Menschen – an welcher Stelle auch immer – vorstellen, der so abgebrüht 

ist, dass so etwas nichts mit ihm macht.

Wir fordern also heute, die Ausnahme des Abgabeverbotes für Schafe und Ziegen 

zu beenden. Bei Rindern und Schweinen haben wir das bereits. Notfälle bzw. Nottö-

tungen sind davon ausgeschlossen – das ist keine Frage. Regelgerecht darf diese 
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Praxis nicht weiter Bestand haben. Damals habe ich nach der Schilderung im Umwelt-

ausschuss in betretene Gesichter geblickt. Damals war es ein bisschen ein anderer 

Rahmen als heute; aber ich denke, wenn man sich das vorstellt, kann man uns nur 

recht geben.

Uns wurde entgegengehalten, eine Bundesregelung müsse das erledigen. Das mag 

ja sein; dennoch steht diese Argumentation auf tönernen Füßen. Ich bin davon über-

zeugt: Wenn wir diese Praxis abschaffen wollen, weil wir zu dieser Einsicht gelangt 

sind, dass es so nicht bleiben kann – weder für die Tiere noch für die Menschen, die 

damit befasst sind –, dann müssen wir aus Bayern heraus Möglichkeiten finden. Wenn 

wir sie trotz allerbesten Willens tatsächlich nicht finden sollten – ich habe Zweifel, dass 

das nicht möglich wäre –, dann haben wir immerhin unsere Leute in Berlin, die das für 

uns regeln könnten.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Die nächste Rednerin ist die Kollegin 

Dr. Petra Loibl für die CSU-Fraktion.

Dr. Petra Loibl (CSU): Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Wir debattieren heute über einen Antrag, der auf den ersten Blick stimmig erscheint 

und mit dem hier im Hohen Haus grundsätzlich in der Sache niemand hadert. Hoch-

trächtige Schafe und Ziegen sollen nicht zur Schlachtung abgegeben werden. Das ist 

ein verständliches und nachvollziehbares Anliegen; es ist ausdrücklich anzuerkennen. 

Aber, meine Damen und Herren, gute Politik erschöpft sich nicht im Aufstellen gut 

klingender Ziele. Gute Politik fragt, welches Instrument geeignet ist, wer zuständig ist 

und was diese Gesetzesänderung bzw. dieser Erlass wirklich bringt. Deshalb schauen 

wir uns diesen Antrag genauer an. Ich rufe den Sachverhalt in Erinnerung.

Seit September 2017 gilt mit § 4 des Tiererzeugnisse-Handels-Verbotsgesetzes ein 

bundesweites Verbot der Abgabe von Säugetieren zur Schlachtung, wenn sie sich 

im letzten Drittel der Trächtigkeit befinden. Davon sind Schafe und Ziegen ausgenom-
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men, wie der Kollege das ausgeführt hat. Dieses Gesetz schützt grundsätzlich das 

ungeborene Leben. Ich führe zum fachlichen Hintergrund aus: Die Betäubung des 

Muttertieres vor der Schlachtung erreicht den Fötus nicht. Das Schmerzempfinden bei 

Säugetierföten ist im letzten Drittel der Trächtigkeit ausgebildet.

Es handelt sich um ein ernst zu nehmendes tierschutzfachliches Problem. Das alles 

ist so. Das alles ist anerkannt. Aus diesem Grund wurden damals, 2017, Kühe und 

Mutterschweine in dieses Verbot einbezogen. Damals wurden Schafe und Ziegen 

ausgenommen, weil damals davon ausgegangen wurde, dass es bei extensiven 

Haltungsbedingungen nicht möglich ist, Trächtigkeitsuntersuchungen durchzuführen. 

Mittlerweile sind einige Jahre ins Land gegangen. Es gibt bessere wissenschaftliche 

Erkenntnisse und inzwischen auch mobile Ultraschallgeräte. Es ist möglich, extensiv 

gehaltene Tiere zuverlässig auf Trächtigkeit zu untersuchen.

Der Antrag fordert, wie bereits vom Kollegen geschildert, per Erlass im Freistaat 

Bayern ein Abgabeverbot für die tragenden Schafe und Ziegen zu erreichen. Das 

klingt pragmatisch, ist aber – da werden mir die Juristen auch recht geben – aus 

verfassungsrechtlichen Gründen nicht möglich, weil schlicht und ergreifend Bayern 

hierfür die Rechtsgrundlage fehlt.

Der Antrag fordert weiter: Bayern soll sich auf Bundesebene dafür einsetzen, dass 

diese Ausnahme für Schafe und Ziegen gestrichen wird. Das ist vollkommen in Ord-

nung. Dieses Vorhaben wurde schon von der alten Bundesregierung auf den Weg 

gebracht, ist dann im Zuge des Wechsels der Diskontinuität zum Opfer gefallen. So-

bald es wieder passiert, wird sich Bayern selbstverständlich fachlich einbringen und 

die Position verteidigen.

Außerdem wird mit dem Antrag die statistische Erfassung aller im letzten Drittel der 

Trächtigkeit geschlachteten Schafe und Ziegen gefordert. Dafür fehlt die rechtliche 

Grundlage, aber auch die personelle und finanzielle Ressource. Wir würden erhebli-
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che zusätzliche Verwaltungs- und Dokumentationspflichten für Schlachtbetriebe, für 

Veterinärbehörden und für Tierhalter schaffen. Das wollen wir auch nicht.

Noch einmal zur Erklärung: Ich stehe als Tierärztin hier, um Tiere von Berufs wegen zu 

schützen. Ich sage Ihnen, dass unsere verantwortungsbewussten Tierhalter kein Inter-

esse daran haben, hochtragende Schafe und Ziegen zu schlachten. Sie tragen dafür 

Sorge, dass die Tiere nicht in diesem vulnerablen Teil der Trächtigkeit geschlachtet 

werden. Niemand hat ein Interesse daran, überhaupt ein trächtiges Tier zu schlachten. 

Dafür danke ich den Tierhalterinnen und Tierhaltern ausdrücklich. Sie sagen, bei den 

Rindern seien die Zahlen zurückgegangen. Das ist sicherlich diesem Bundesgesetz 

zu verdanken, aber auch dem gestiegenen Verantwortungsbewusstsein im Kontext 

der gesellschaftlichen Debatte über den gestiegenen Wert des Tierschutzes in der 

Gesellschaft. Ich will absolut an die Eigenverantwortung und das Fachwissen unserer 

Tierhalter appellieren.

Wir halten diesen Antrag in allen Punkten für nicht nachvollziehbar. Wir können den 

Erlass nicht durchsetzen. Auf Bundesebene wird das wieder aufs Tapet kommen. Die 

Statistik würde noch mehr Bürokratie hervorrufen. Für uns stehen die Eigenverantwor-

tung und das Fachwissen unserer Schaf- und Ziegenhalter ganz oben. Aus diesem 

Grund konnten wir diesem Antrag im Ausschuss nicht zustimmen. Ich bitte Sie, es 

auch hier nicht zu tun.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Herr Kollege Paul Knoblach von 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat sich zu einer Zwischenbemerkung gemeldet.

Paul Knoblach (GRÜNE): Frau Kollegin Dr. Loibl, ich freue mich tatsächlich darüber, 

dass Sie anerkennende Worte für diesen Antrag finden. Sie sagen: Ja, es ist ein 

Problem. Darüber brauchen wir nicht mehr streiten. Ich bin sehr froh darüber, dass wir 

das beide so sehen. Für mich reicht es aber nicht aus, dort stehen zu bleiben. Wenn 

wir ernsthaft Mittel finden wollen, werden wir sie finden. Ich erinnere an regelmäßi-
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ge Zusammenkünfte aller Landwirtschaftsministerinnen und Landwirtschaftsminister 

sowie an regelmäßige Konferenzen aller deutschen zuständigen Ministerien. Außer-

dem erinnere ich an die Möglichkeit Bayerns, zu einer Bundesratsinitiative zu greifen. 

Beispielsweise könnte man im Rahmen einer Landwirtschaftsministerkonferenz dafür 

werben. Die CSU verfügt in ihren Reihen auch noch über den Bundeslandwirtschafts-

minister, der mit Sicherheit auch nicht ohne Einfluss ist. Zumindest von Ihnen erwarte 

ich zu hören: Ja, Herr Knoblach, liebe GRÜNE, das wissen wir, und wir gehen das an.

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Danke, Herr Knoblach, Ihre Redezeit 

ist zu Ende.

Paul Knoblach (GRÜNE): Dann würde ich sagen: Okay, wir machen es jetzt gemein-

sam. Jetzt bitte ich um Ihre Antwort.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Frau Dr. Loibl, Sie haben das Wort.

Dr. Petra Loibl (CSU): Geschätzter Kollege, wir reden über diesen Antrag mit einer 

Drucksachennummer. Ich sehe es als meine Aufgabe an, Ihren Antrag Punkt für Punkt 

abzuarbeiten, wie wir es auch im Ausschuss tun. Zu einem Punkt habe ich explizit 

erwähnt, dass die Streichung der Ausnahme schon auf dem Tisch lag. Sie fiel jedoch 

der Diskontinuität zum Opfer. Sobald das Vorhaben wieder aufgerufen wird, wird 

Bayern seine fachliche Meinung einbringen. Diese wird nicht lauten: Die Schafe und 

Ziegen sind uns egal. Sie können sicher sein, dass wir das in diesem Verfahrensschritt 

wieder einbringen.

Sie haben doch auch ein Interesse daran, unsere Tierhalter nicht ständig unter Gene-

ralverdacht zu stellen.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN – Tanja Schorer-Dremel (CSU): 

Richtig, sehr gut!)
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Ihre Schilderungen haben das wieder zum Ausdruck gebracht.

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Danke, Frau Dr. Loibl.

Dr. Petra Loibl (CSU): Wenn eine Ausnahme für Schafe und Ziegen drinsteht, ist das 

gut. Aber die Verantwortung der Tierhalter setze ich doch sehr hoch an.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Die nächste Rednerin ist Frau Abge-

ordnete Gmelch für die AfD-Fraktion.

(Beifall bei der AfD)

Christin Gmelch (AfD): Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete! Der 

vorliegende Antrag befasst sich mit einem Thema, das niemanden kaltlassen kann, 

und zwar mit dem Schutz ungeborener Tiere und dem Umgang mit hochtragenden 

Schafen und Ziegen vor der Schlachtung. Selbstverständlich ist das Anliegen der 

Antragsteller nachvollziehbar und bewegt auch emotional. Wenn sich Tiere im letzten 

Drittel der Trächtigkeit befinden, stellt sich zwangsläufig die Frage nach dem Schutz 

der ungeborenen Föten. Die ethischen Überlegungen, die bereits zur Einführung des 

Abgabeverbots für andere Säugetierarten geführt haben, verdienen selbstverständlich 

auch bei Schafen und Ziegen Beachtung; denn auch bei diesen Tierarten treffen die 

grundsätzlichen Erwägungen des Tierschutzes gleichermaßen zu.

Ebenso ist es richtig, dass sich die technischen Möglichkeiten zur Feststellung von 

Trächtigkeiten in den vergangenen Jahren weiterentwickelt haben. Die Frage, ob 

Trächtigkeiten heute zuverlässig festgestellt werden können, dürfte weitgehend geklärt 

sein. Die technischen Möglichkeiten haben sich seit der Einführung des Bundesgeset-

zes erheblich weiterentwickelt. Mobile Ultraschallgeräte und moderne Management-

methoden ermöglichen heute auch bei Schafen und Ziegen eine deutlich bessere 

Feststellung von Trächtigkeiten als noch vor einigen Jahren.
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Offen bleibt jedoch, wie groß das Problem in der Praxis tatsächlich ist und wel-

che Auswirkungen zusätzliche Regelungen auf Tierhalter, Veterinärbehörden und 

Schlachtbetriebe hätten. Nicht ohne Grund fordern die Antragsteller selbst eine sta-

tistische Erfassung der entsprechenden Fälle. Das wirft durchaus die Frage auf, ob 

Umfang und Häufigkeit des Problems derzeit überhaupt ausreichend bekannt sind. 

Wer neue Verbote und zusätzliche Vorgaben schaffen möchte, sollte zunächst belast-

bar darlegen können, welchen konkreten Missstand er damit beseitigen will.

Meine Damen und Herren, kritisch sehen wir die Forderung nach einem sofortigen 

Erlass auf Landesebene. Die Antragsteller streben selbst eine Änderung des Bundes-

rechts an, möchten aber gleichzeitig bereits vorab einen landesrechtlichen Sonderweg 

beschreiten. Gerade im Bereich des Vollzugs stellt sich daher die Frage, ob zusätzli-

che Vorgaben auf Landesebene tatsächlich der richtige Weg sind oder ob zunächst 

eine bundeseinheitliche und rechtssichere Lösung geschaffen werden sollte.

Zusätzliche Kontrollen, Nachweise und Dokumentationspflichten müssen am Ende 

von den Tierhaltern erbracht und von den zuständigen Behörden überwacht werden. 

An dieser Stelle ist sorgfältig abzuwägen, ob der damit verbundene Aufwand in einem 

angemessenen Verhältnis zum tatsächlichen Nutzen steht. So bleibt beispielsweise 

offen: Können zusätzliche Kontrollen mit dem vorhandenen Personal überhaupt ge-

leistet werden? Sind die räumlichen und technischen Voraussetzungen bereits vorhan-

den? Welche zusätzlichen Anschaffungen wären erforderlich? Entstünde zusätzlicher 

Personalbedarf? Welche Kosten würden dadurch für den Staat und die betroffenen 

Betriebe entstehen?

Auf diese praktischen Fragen geht der Antrag nicht näher ein. Genau deshalb halten 

wir eine sorgfältige Prüfung der Auswirkungen für erforderlich, bevor weitere Vorgaben 

geschaffen werden.

(Beifall bei der AfD)
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Selbstverständlich stehen auch wir zum Tierschutz; denn er ist ein hohes Gut. Er darf 

aber nicht allein aus einer verständlichen emotionalen Betroffenheit heraus betrachtet 

werden. Gute Gesetzgebung braucht Augenmaß, belastbare Erkenntnisse und prakti-

kable Lösungen. Wir erkennen an, dass die Antragsteller ein ernst zu nehmendes 

Anliegen vortragen. Gleichzeitig sehen wir weiterhin offene Fragen hinsichtlich des tat-

sächlichen Umfangs des Problems, der praktischen Umsetzung und der Auswirkungen 

auf die betroffenen Tierhalter und Behörden. Aus diesen Gründen werden wir dem 

Antrag heute weder zustimmen noch ihn ablehnen, sondern uns enthalten. – Vielen 

Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der AfD)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Nächster Redner ist für die Fraktion 

der FREIEN WÄHLER Herr Kollege Benno Zierer.

Benno Zierer (FREIE WÄHLER): Sehr geehrtes Präsidium, meine Damen und Her-

ren! Ja, es muss im Interesse des Tierschutzes sein zu verhindern, dass ungeborene 

Säugetiere Schmerzen erleiden und ersticken, weil das Muttertier geschlachtet wird. 

Dass wir diesen Antrag im Umweltausschuss dennoch abgelehnt haben, hat formale 

Gründe. Das haben schon viele meiner Vorredner angemerkt.

Gefordert wird, dass Bayern per Erlass regelt, dass hochträchtige Schafe und Ziegen 

nicht geschlachtet werden dürfen. Im Ausschuss hat eine Vertreterin des Umweltminis-

teriums deutlich gemacht, dass diese Möglichkeit juristisch geprüft wird. Bayern kann 

keine Regelung treffen, die eine verbindliche Außenwirkung hat. Der Bundesgesetz-

geber hat durch die Ausnahme für Schafe und Ziegen eine Regelung getroffen, die 

Bayern nicht umgehen kann. Deswegen kann Punkt 2 dieses Antrags momentan nicht 

erfüllt werden.

Bei diesem Thema gibt es eine Besonderheit: In erster Linie geht es natürlich um Tier-

schutz. Wir bewegen uns aber auch im Bereich des Handelsrechts. Der Bund müsste 

das Gesetzesvorhaben wieder aufnehmen und die Ausnahmeregelungen aus dem 
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Tiererzeugnisse-Handels-Verbotsgesetz streichen. Wenn der Bund auf diese Weise 

tätig wird, dann wird Bayern sicherlich mit im Boot sein. Das ist bei den Beratungen 

über alle Fraktionen hinweg deutlich geworden. Dazu stehen alle. Damit ist Punkt 1 

des Antrags abgehakt.

Bleibt noch Punkt 3: die Forderung nach einer lückenlosen statistischen Erfassung, 

wie viele Säugetiere im letzten Drittel der Trächtigkeit an bayerischen Schlachthöfen 

angeliefert werden. Für Rinder und Schweine wird das erfasst. Für Schafe und Ziegen 

gibt es dafür keine Rechtsgrundlage. Davon abgesehen hätten wir dafür vermutlich 

auch nicht das nötige Personal. Alles in allem bleibt es aufgrund der Argumente bei 

der Ablehnung dieses Antrags.

Eine bestehende Tierschutzproblematik ist in keiner Weise von der Hand zu weisen. 

Die Verbände der Schaf- und Ziegenhalter haben nicht umsonst eine gemeinsame 

Erklärung in Form eines Leitfadens verfasst, um die Schlachtung hochträchtiger Tiere 

zu vermeiden. Die Landwirte haben allein aus wirtschaftlicher Sicht gar kein Interesse 

an der Schlachtung hochträchtiger Tiere. Eine Lösung muss aber der Gesetzgeber im 

Bund finden.

Sicherlich wird es Zeit dafür, dass sich der Gesetzgeber im Bund damit befasst. 

Wenn man bedenkt, was im Tierschutz bereits bewegt worden ist, stellt man fest, 

dass wir hier ebenfalls weiterkommen werden. Über die elendig langen Zeiträume, 

die notwendig sind, bis Dinge, die man sieht und ändern will, geändert werden, muss 

ich euch nichts sagen. Die GRÜNEN waren schon an der Regierung in Berlin. Sie 

wissen, wie schwierig es ist, wenn man Dinge anpackt und nicht zu Ende bringt. Dafür 

hat die Bevölkerung kein Verständnis. Ich glaube, das ist der einzige Drive, den wir 

hineinbringen können, indem wir die Dinge thematisieren und Berlin dazu nötigen, die 

nötigen Schritte einzuleiten.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)
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Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Herr Kollege, mir liegt eine Meldung 

zu einer Zwischenbemerkung vor. Hierzu erteile ich dem Abgeordneten Paul Knoblach 

von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN das Wort.

Paul Knoblach (GRÜNE): Lieber Kollege Benno Zierer, ich sage das ganz ernsthaft 

so, weil ich das so empfinde: Uns GRÜNEN ist klar, gut geführte Betriebe bringen 

solche Tiere nicht zur Schlachtung. Leider gibt es nicht nur gut geführte Betriebe. 

Und genau dort entsteht das Problem. Das kenne ich tatsächlich von Berichten aus 

Schlachtstätten.

Lieber Benno Zierer, was kann uns denn daran hindern – wenn wir schon nicht in 

Bayern aktiv werden können, dann zumindest im Bund –, als staatstragende Akteure 

in Bayern zusammen mit der CSU in Berlin dieses Anliegen voranzutreiben, und zwar 

mit den Mitteln, die ich schon geschildert habe? Zu warten, bis der Bundesgesetzge-

ber es irgendwann aufgreift, das kann man natürlich machen; aber wir haben doch 

Möglichkeiten. Bayern ist in Berlin gut vertreten. Was kann uns daran hindern, das zu 

tun? Das interessiert mich.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Benno Zierer (FREIE WÄHLER): Ich gebe Ihnen absolut recht. Bayern ist in Berlin 

gut vertreten. Davon können wir ausgehen. Wir haben einen Landwirtschaftsminister, 

der selbst aus der Fleischbranche kommt. Er wird das Problem kennen und muss 

es selbstverständlich auch kennen. Aber Frau Loibl hat ja bereits gesagt, welchen 

Weg wir in dieser Debatte gehen müssen. In unserer momentanen Ohnmacht bleibt 

uns nur, Druck auf Berlin auszuüben. Wenn wir uns hier einig sind – wir waren im 

Ausschuss ja einig –, dass etwas passieren muss, dann sollte gemeinsamer Druck 

eigentlich ausreichen, um gewisse Dinge, die nicht so wichtig sind, hintanzustellen, 

um dafür Dinge aufzugreifen, die schon diskutiert worden sind, und diese zu einem 

vernünftigen Abschluss zu bringen. Das erwarten die Menschen draußen. Nur dieser 

Druck wird helfen.
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Die Drucksache wird von der CSU sicherlich an den Landwirtschaftsminister Rainer 

weitergereicht. Wenn nichts passiert, werden wir das Vorhaben wieder thematisieren 

müssen. Ich gebe Ihnen recht.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Nächste Rednerin ist für die SPD-

Fraktion Frau Kollegin Anna Rasehorn.

Anna Rasehorn (SPD): Sehr geehrtes Präsidium, liebe Kolleg:innen der demokrati-

schen Fraktionen! Welcome back. Der Antrag der GRÜNEN greift ein Thema auf, 

bei dem wir uns zu Recht fragen, warum wir eigentlich noch über dieses Thema 

diskutieren müssen. Natürlich reagieren wir emotional betroffen, wenn bei Ziegen und 

Schafen Muttertiere, die die Föten tragen, geschlachtet werden. Dabei fragen wir uns, 

warum dies bei anderen Tierarten verboten ist, nicht aber bei Ziegen und Schafen. 

Im Jahr 2017 hat man sie explizit vom Verbot der Schlachtung ausgenommen, weil 

man tatsächlich noch nicht die Möglichkeiten hatte, bei diesen Tierarten die Schwan-

gerschaft festzustellen. Das haben wir heute schon diskutiert.

Mittlerweile kann man deren Schwangerschaft mit mobilen Ultraschallgeräten sehr 

gut nachweisen. Für das Erkennen der Trächtigkeit von Ziegen und Schafen mittels 

Detektor gibt es mittlerweile gute Schulungen. Das heißt, dass die Feststellung der 

Trächtigkeit technisch mittlerweile kein Problem mehr ist. Eine politische Reaktion 

wäre auch kein Problem gewesen, weil wir uns mit der Tierschutznovelle auf den Weg 

gemacht haben, viele tierrechtliche Fragen zu lösen.

In der Tierschutznovelle waren übrigens auch viele andere Fragen inbegriffen, die 

genauso wichtig sind: Wie gehen wir mit Reptilien um, die aus dem Ausland eingeführt 

und in Koffern gehalten werden? Eine Frage, die wir uns gerade in Bayern stellen 

müssen, ist: Wie gestaltet sich die Zukunft der Anbindehaltung? An diesen Fragen 

haben wir als Freistaat großes Interesse, und es besteht sehr wohl Diskussionsbedarf. 

Die Tierschutznovelle enthielt viele Sachverhalte, die wir hätten klären müssen und die 
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immer noch geklärt werden müssen. Warum ist das gescheitert? – Dank der FDP. Gott 

habe sie selig. Das muss man doch einmal klar sagen: Wir hatten hier jemanden, der 

einfach keinen Bock hatte und deswegen alles kaputt gemacht hat.

Trotzdem sind die genannten Fragen immer noch offen und müssen geklärt werden. 

Deswegen bin ich den GRÜNEN sehr dankbar, dass wir hier nicht sagen: Gut, die 

Bundesregierung gibt es nicht mehr. Deswegen müssen wir uns nicht mehr mit diesen 

Fragen auseinandersetzen. – Wir können nicht einfach stehen bleiben. Deswegen bin 

ich den GRÜNEN dankbar. Wir werden sie unterstützen. Natürlich können wir das 

Problem als Freistaat in Bezug auf die Zuständigkeit nicht lösen; aber mit Bundesrats-

initiativen und mit Druck vom Freistaat auf die Bundesregierung können wir arbeiten. 

Deswegen sind wir solidarisch. An der SPD wird das nicht scheitern. In Bayern sind 

wir nicht dafür zuständig; aber wir können Druck aufbauen. Deswegen gibt es ein Ja 

von uns.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Frau Kollegin Rase-

horn. – Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Die Aussprache ist geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der federführende Ausschuss für Umwelt und Verbrau-

cherschutz empfiehlt die Ablehnung des Antrags.

Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind das BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN und die SPD. Gegenstimmen! – CSU und FREIE WÄHLER. 

Stimmenthaltungen! – Die AfD-Fraktion. Damit ist der Antrag abgelehnt.

Ich gebe nun das Ergebnis der vorher durchgeführten Wahl eines Vizepräsidenten des 

Bayerischen Landtags, Tagesordnungspunkt 4, bekannt. Gewählt ist, wer mehr als die 

Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Bei der Ermittlung der erforderlichen 

Mehrheit werden Enthaltungen nicht berücksichtigt. An der Wahl haben 158 Abgeord-

nete teilgenommen. Es waren alle Stimmen gültig. Auf Herrn Abgeordneten Ralf Stad-
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ler entfielen 20 Ja-Stimmen und 137 Nein-Stimmen. Es hat sich ein Abgeordneter der 

Stimme enthalten. Damit hat Herr Abgeordneten Ralf Stadler nicht die erforderliche 

Mehrheit der Stimmen erreicht. Der Tagesordnungspunkt 4 ist damit erledigt.

Jetzt gebe ich noch das Ergebnis der vorher durchgeführten Wahl eines Schriftführers 

des Bayerischen Landtags, Tagesordnungspunkt 5, bekannt. Auch hier ist gewählt, 

wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Bei der Ermittlung 

der erforderlichen Mehrheit werden Enthaltungen nicht berücksichtigt. An der Wahl 

haben 159 Abgeordnete teilgenommen. Es waren alle Stimmen gültig. Auf Herrn Ab-

geordneten Harald Meußgeier entfielen 21 Ja-Stimmen und 136 Nein-Stimmen. Der 

Stimme enthalten haben sich zwei Abgeordnete. Damit hat Herr Abgeordneter Harald 

Meußgeier nicht die erforderliche Mehrheit der Stimmen erreicht. Der Tagesordnungs-

punkt 5 ist damit erledigt.

Bevor wir in der Tagesordnung fortfahren, gebe ich noch die folgenden Ausschussum-

besetzungen der CSU-Fraktion bekannt: Für den aufgrund der Mandatsniederlegung 

durch Frau Dr. Eiling-Hütig frei gewordenen Sitz im Ausschuss für Bildung und Kultus 

wird Herr Abgeordneter Andreas Lorenz als neues Mitglied benannt. Darüber hinaus 

wird Herr Abgeordneter Andreas Lorenz neues Mitglied im Ausschuss für Fragen des 

öffentlichen Dienstes anstelle des Abgeordneten Peter Tomaschko.
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